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§ 9a GmbHG Vereinfachte Grundung

GmMbHG - GmbH-Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Eine Gesellschaft kann nach MaRgabe der Abs. 2 bis 8 vereinfacht gegriindet werden, wenn es sich um eine
Gesellschaft gemal § 3 Abs. 2 handelt, deren einziger Gesellschafter eine nattirliche Person und zugleich einziger
Geschaftsfuhrer ist, und wenn ein Kreditinstitut die in Abs. 6 und 7 genannten Leistungen erbringt.

2. (2)Das Stammbkapital betragt 10 000 Euro; darauf sind 5 000 Euro bar einzuzahlen.

3. (3)Die Erklarung tber die Errichtung der Gesellschaft beschrankt sich auf den Mindestinhalt des§ 4 Abs. 1 und die
Bestellung des Geschaftsfuhrers sowie gegebenenfalls auf Regelungen tber den Ersatz der Grindungskosten (8 7
Abs. 2) bis zu einem Hochstbetrag von 500 Euro und Uber die Verteilung des Bilanzgewinns, wenn sie einer
besonderen Beschlussfassung von Jahr zu Jahr vorbehalten wird (§ 35 Abs. 1 Z 1).

4. (4)Die Erklérung Uber die Errichtung der Gesellschaft bedarf abweichend vong 4 Abs. 3 nicht der Form eines
Notariatsakts, sondern hat in elektronischer Form auf eine Weise zu erfolgen, bei der die Identitat des
Gesellschafters zweifelsfrei festgestellt werden kann. Der Bundesminister fur Justiz hat den Inhalt der
Errichtungserklarung sowie die technischen Details der bei der Abgabe der Erklarung einzuhaltenden
Vorgangsweise durch Verordnung naher zu regein.

5. (5)Die Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung im Firmenbuch bedarf abweichend von§ 11 Abs. 1 UGB nicht
der beglaubigten Form, sondern hat in elektronischer Form auf eine Weise zu erfolgen, bei der die Identitat des
Gesellschafters zweifelsfrei festgestellt werden kann. Der Bundesminister fiir Justiz hat den Inhalt der Anmeldung
zum Firmenbuch sowie die technischen Details der bei der Anmeldung einzuhaltenden Vorgangsweise durch
Verordnung naher zu regeln.

6. (6)Das Kreditinstitut gemaR & 10 Abs. 2 hat anlasslich der Einzahlung der bar zu leistenden Stammeinlage auf ein
neu erdffnetes Konto des zuklnftigen Gesellschafters und Geschaftsfuhrers dessen Identitat durch personliche
Vorlage seines amtlichen Lichtbildausweises festzustellen und zu Gberprifen (§ 6 FM-GwG). Dies gilt auch dann,
wenn der Gesellschafter und Geschaftsfuhrer bereits Kunde des Kreditinstituts ist. Der Gesellschafter und
Geschaftsfuhrer hat Uberdies abweichend von § 9 Abs. 3 seine Unterschrift vor dem Kreditinstitut zu zeichnen
(Musterzeichnung).

7. (7)Das Kreditinstitut hat nach Einholung einer entsprechenden Entbindung vom Bankgeheimnis § 38 Abs. 275
BWG) die Bankbestatigung, eine Kopie des Lichtbildausweises des zukunftigen Gesellschafters und
Geschaftsfuhrers sowie die Musterzeichnung auf elektronischem Weg direkt an das Firmenbuch zu Gbermitteln.
Der Bundesminister fiir Justiz hat die technischen Details der bei dieser Ubermittlung einzuhaltenden
Vorgangsweise durch Verordnung néher zu regein.

8. (8)Die gemaR Abs. 4, 5 und 7 Ubermittelten Dokumente gelten als Originalurkunden.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/38

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 9a GmbHG Vereinfachte Gründung
	GmbHG - GmbH-Gesetz


